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Neuer Artikel 4a 

Art. 4a - Mehrwertabgabe 

1. Auf Planungsvorteile, in Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht die durch Auf- 

oder Umzonungen entstehen, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von  

§ 36d Abs. 2 des Planungs- und Baugesetz (PBG) erhoben. 

2. Die Mehrwertabgabe beträgt 20 % des Planungsvorteils. 

Ergänzung Anhang 1  

Erläuterungen zu den Gestaltungsplan-Pflichtgebieten (Art. 81 Abs. 4 BauR) 

Gebiet Roosstrasse (KTN 1024 und 1148) 

1. Die Ein- und Ausfahrt auf die Roosstrasse (KTN 965) hat über die beste-

hende Quartierstrasse (private Roosstrasse) oder einer gemeinsamen Zu-

fahrt zusammen mit dem Sportplatz an der Grundstücksgrenze zu erfolgen. 

2. Die Parkierung soll mit Ausnahme der Besucher- und Kundenparkfelder un-

terirdisch erfolgen. Die Parkierung ist so zu konzipieren, dass nur vorwärts 

in die Quartierstrasse eingefahren werden kann. 

3. Die Umgebungsgestaltung soll einen Beitrag zur Durchgrünung des Quar-

tiers leisten. Sie hat genügend hochstämmige Bäume mit ausreichend 

Schattenplätzen zu enthalten. Die notwendigen Spielflächen sind abwechs-

lungsreich zu gestalten und an einer attraktiven Lage anzuordnen. 

4. Der Anteil der Gewerbeflächen (Bruttogeschossfläche) muss mindestens 

10 % betragen. 

5. In den unmittelbar zur Roosstrasse (Gemeindestrasse und Quartierstrasse) 

orientierten Erdgeschossen sind Wohnnutzungen untersagt. 

6. Für den Ausbau der ÖV-Haltestelle Roos ist der notwendige Platz freizuhal-

ten. 


